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20. Wahlperiode 22.03.13 

Schriftliche Kleine Anfrage 
des Abgeordneten Dennis Gladiator (CDU) vom 15.03.13 

und Antwort des Senats 

Betr.: Kostenanalyse der Causa „Zierliche Tellerschnecke“ (II) 

Ursprünglich waren die Flächenpotenziale zwischen der A 25 und der Straße 
„Curslacker Neuer Deich“ zur Ansiedlung eines Logistikparks gedacht und 
sollten der Bebauung zugeführt werden, sodass bis zur Internationalen Bau-
ausstellung 2013 der Hochbau abgeschlossen sein sollte. 

Dieses Vorhaben wurde allerdings zurückgestellt, da im besagten Bereich 
die sogenannte „Zierliche Tellerschnecke“ (Anisus vorticulus – Weichtier des 
Jahres 2011) gefunden wurde. Die Tellerschnecke wurde auf der Roten Liste 
Deutschlands als „Vom Aussterben bedroht“ eingestuft. 

Zurzeit wird versucht, die Tellerschnecke umzusiedeln. Nach Stichproben ist 
dieses, sonst so seltene Tier, allerdings in der überwiegenden Zahl der Grä-
ben in Bergedorf bereits vertreten. Deshalb gestaltet sich eine Umsiedlung 
als problematisch. Nichtsdestotrotz wurden umfangreiche Untersuchungen 
und Gutachten in Auftrag gegeben, die bereits rund 300.000 Euro an Kosten 
verursacht haben. 

Aus der Antwort des Senats auf die Schriftliche Kleine Anfrage 20/7109, die 
hinsichtlich der abgefragten Kosten und Haushaltstitel unvollständig ist, erge-
ben sich Nachfragen.  

Ich frage den Senat: 

1. Für welche der in Auftrag gegebenen Untersuchungen (vergleiche Drs. 
20/7109, Frage 1.) sind die Mittel bereits abgeflossen?  

Für die in der Drs. 20/7109 unter 1. a) und 1. d) bis 1. g) genannten Untersuchungen 
sind die Mittel bereits abgeflossen. 

2. Aus welchen Haushaltstiteln wurden die Kosten für die in Auftrag gege-
benen Untersuchungen jeweils finanziert? (Bitte einzeln für die in der 
Antwort auf Frage 1. in Drs. 20/7109 genannten Untersuchungen auf-
schlüsseln.)  

Die Kosten wurden aus dem Haushaltstitel 1741.526.11 „Planungsmittel auf den  
Gebieten der Landes- und Landschaftsplanung sowie des Städtebaus“ finanziert. Die 
Mittel wurden von der Finanzbehörde aus dem Grundstock für Grunderwerb bereitge-
stellt. 


